
 

Rekursschrift 
an das DBU 

Eingangsbestätigung 
durch das Sekretariat 
an den Rekurrenten 

Meldung an die 
Gemeinde über 
Rekurseingang 

Aufforderung an den 
Rekurrenten 

zur Leistung eines 
Kostenvorschusses 

Kopie der Rekursschrift 
an die Gemeinde; Aufforderung 

zur Vernehmlassung und 
Einreichung der Vorakten 

Kopie der Rekursschrift 
an Verfahrensbeteiligte 

und Aufforderung 
zur Vernehmlassung 

Eingang Kostenvorschuss 

Eingang Stellungnahmen 
und Vorakten 

evt. Einholung eines 
Amtsberichtes 

Zustellung der Stellung- 
nahmen (inkl. allfälliger 

Amtsberichte) an 
Parteien 

Augenschein mit den 
Parteien vor Ort (sofern notw.) 

Entscheid 
durch das DBU 

Zustellung Augenschein- 
protokoll an die Parteien 

Abschluss 
Schriftenwechsel 

Kostenvorschuss 
wird nicht geleistet: 
auf den Rekurs wird 

nicht eingetreten 

Ablauf eines  ordentlichen Rekursverfahrens 


